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Information zu den Wahlbenachrichtigungen
Jeder Wahlberechtigte erhält in der Zeit vom 21.04. - 04.05.2014 die Wahlbenachrichtigungskar-
ten für die Europa- und Kommunalwahl am 25.05.2014. 
Sollten Sie in diesem Zeitraum keine Benachrichtigung erhalten, haben Sie die Möglichkeit vom 
05.05. bis zum 10.05.2014 während der Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in das Wäh-
lerverzeichnis Einsicht zu nehmen und Ihre Wahlberechtigung prüfen zu lassen. 
(Nähere Erläuterungen können Sie den in diesem Amtsblatt veröffentlichten Bekanntmachungen über 
das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen entnehmen).

gez. Hartung
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Bekanntmachung der zuständigen Wahllokale für die

Europa- und Kommunalwahlen am 25.05.2014 (evtl. Stichwahl am 15.06.2014)

Ortsteile Wahlbezirk und zuständiges Wahllokal

Droyßig 011 Droyßig Verwaltungsgebäude/Saal
   Zeitzer Straße 15
   06722 Droyßig

Weißenborn, Romsdorf, Stolzenhain 012 Weißenborn Gaststätte „Dorfkrug“ Saalstube
   Dorfstraße 42
   06722 Droyßig OT Weißenborn

Bergisdorf, Golben, Großosida 021 Bergisdorf Richterturm
   Am Sportplatz 43a
   06712 Gutenborn OT Bergisdorf

Droßdorf, Frauenhain, Rippicha, 022 Droßdorf Grundschule Droßdorf
Röden, Zetzschdorf  Schulweg 23
  06712 Gutenborn OT Droßdorf

Kuhndorf 023 Kuhndorf Schutzhütte
   Stadtweg
   06712 Gutenborn OT Kuhndorf 

Heuckewalde, Loitzschütz, Giebelroth 024 Heuckewalde  Sportlerheim Heuckewalde
   Damm 27
   06712 Gutenborn OT Heuckewalde

Schellbach 025 Schellbach Dorfgemeinschaftshaus
   Schneidergasse 22
   06712 Gutenborn OT Schellbach
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Ortsteile Wahlbezirk und zuständiges Wahllokal

Ossig 026 Ossig Festhalle
   Sonnenhöhe
   06712 Gutenborn OT Ossig

Lonzig 027 Lonzig  Kulturraum Lonzig
   Lonziger Hauptstraße 11
   06712 Gutenborn OT Lonzig 

Döschwitz, Gladitz, Hollsteitz, Kirchsteitz 031 Döschwitz  Vereins- und Bürgerhaus
   Luckenauer Straße 48
   06712 Kretzschau OT Gladitz

Grana  032 Grana  Sportlerheim Grana
   Hasselweg 6
   06712 Kretzschau OT Grana

Salsitz/Kleinosida 033 Salsitz/Kleinosida ehemalige Schule
   Schulweg 42
   06712 Kretzschau OT Salsitz

Mannsdorf 034 Mannsdorf Gaststätte „Zur Weintraube“
   Borngasse 9
   06712 Kretzschau OT Mannsdorf

Kretzschau, Näthern 035 Kretzschau Sportlerheim Kretzschau
   Mittelstraße 28
   06712 Kretzschau

Wittgendorf, Dragsdorf 041 Wittgendorf/Dragsdorf Büro der Gemeinde
   Gartenstraße 30
   06712 Schnaudertal OT Wittgendorf

Großpörthen, Nedissen 042 Großpörthen/Nedissen Versammlungsraum
   Großpörthener Anger 17
   06712 Schnaudertal OT Großpörthen

Kleinpörthen 043 Kleinpörthen Heimatstube
   Kleinpörthener Dorfstr. 18
   06712 Schnaudertal OT Kleinpörthen

Bröckau 044 Bröckau ehemaliges Gemeindeamt
   Bröckauer Dorfstraße 49
   06712 Schnaudertal OT Bröckau 

Hohenkirchen 045 Hohenkirchen  Gemeinderaum Hohenkirchen
   Hohenkirchen 24
   06712 Schnaudertal 
   OT Hohenkirchen

Breitenbach, Schlottweh 051 Breitenbach  Gaststätte „Zur Kempe“
   Grüner Anger 30
   06722 Wetterzeube OT Breitenbach

Haynsburg, Raba, Goßra,  052 Haynsburg Gemeindesaal
Sautzschen, Katersdobersdorf   Burgstraße 19
  06722 Wetterzeube OT Haynsburg

Wetterzeube, Dietendorf, Koßweda, Pötewitz,  053 Wetterzeube  Gemeindeamt
Obersiedel, Schkauditz, Schleckweda,   Schulstraße 12
Trebnitz, Rossendorf  06722 Wetterzeube

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 
Europäischen Parlament am 25. Mai 2014
1.  Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parla-

ment für die Gemeinde — die Wahlbezirke
 .011 Droyßig
 .012 Weißenborn
 .021 Bergisdorf
 .022 Droßdorf
 .023 Kuhndorf
 .024 Heuckewalde
 .025 Schellbach

 .026 Ossig
 .027 Lonzig
 .031 Döschwitz
 .032 Grana
 .033 Salsitz/Kleinosida
 .034 Mannsdorf 
 .035 Kretzschau
 .041 Wittgendorf/Dragsdorf
 .042 Großpörthen/Nedissen
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 .043 Kleinpörthen
 .044 Bröckau
 .045 Hohenkirchen
 .051 Breitenbach
 .052 Haynsburg 
 .053 Wetterzeube
 wird in der Zeit vom 5.5.2014 bis 9.5.2014 während der 

Dienststunden am
 Montag von  8.00 Uhr - 15.00 Uhr
  Dienstag von  8.00 Uhr - 18.00 Uhr
 Mittwoch von  8.00 Uhr - 12.00 Uhr
 Donnerstag von  8.00 Uhr - 15.00 Uhr
 Freitag von  8.00 Uhr - 12.00 Uhr
 im Einwohnermeldeamt der Verbandsgemeinde Droyßi-

ger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15, 06722 Droyßig
 und Mittwoch von 9.00 Uhr - 18.00 Uhr
 im Bürgerbüro Droßdorf Schulweg 23, 06712 Gutenborn
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Je-

der Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetra-
genen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des 
Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften 
der Landesmeldegesetze eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich. 3)

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann in der Zeit vom 5.5.2014 bis 9.5.2014, spätestens 
am 9.5.2014 bis 12.00 Uhr bei der Gemeindebehörde Ver-
bandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zimmer-Nr. 115 
Einspruch einlegen.

  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 4.5.2014 eine Wahlbe-
nachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, 
dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Burgen-
landkreis 

  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum die-
ses Kreises 

  oder
  durch Briefwahl
 teilnehmen.
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
  a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei 
Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlord-
nung bis zum 4.5.2014 oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahl-
ordnung bis zum 9.5.2014 versäumt hat,

  b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 
der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist,

  c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebe-
hörde gelangt ist.

  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 23.5.2014 18.00 Uhr, 
bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist.

  Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
  - einen amtlichen Stimmzettel,
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
 - einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-
schlag und

  - ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die be-
vollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die be-vollmächtigte Person auszuwei-
sen.

  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr  eingeht.

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post unentgeltlich beför-
dert.

Droyßig, den 04.04.2014

gez. Hartung
Verbandsgemeindebürgermeisterin

1)  Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben.
2)  Für jeden Ort der Einsichtnahme ist anzugeben, ob er barrie-

refrei oder nicht barrierefrei ist. Wenn mehrere Einsichtsstel-
len eingerichtet sind diese und die ihnen zugeteilten Ortsteile 
oder dgl. oder die Nummern der Wahlbezirke angeben.

3)  Nichtzutreffendes streichen.
4)  Gemäß § 4 des Europawahlgesetztes in Verbindung mit § 36 

Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes amtlich bekannt gemach-
tes Postunternehmen einsetzen.
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Bekanntmachung

über die Möglichkeit der Einsichtnahme in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Kommunalwahl  (Gemeinderat, Verbandsgemeinderat, 
Bürgermeister) am 25. Mai 2014

1. Die Wählerverzeichnisse zur oben genannten Wahl für die 
Wahlbezirke

 .011 Droyßig
 .012 Weißenborn
 .021 Bergisdorf
 .022 Droßdorf
 .023 Kuhndorf
 .024 Heuckewalde
 .025 Schellbach
 .026 Ossig
 .027 Lonzig
 .031 Döschwitz
 .032 Grana
 .033 Salsitz/Kleinosida
 .034 Mannsdorf 
 .035 Kretzschau
 .041 Wittgendorf/Dragsdorf
 .042 Großpörthen/Nedissen
 .043 Kleinpörthen
 .044 Bröckau
 .045 Hohenkirchen
 .051 Breitenbach
 .052 Haynsburg 
 .053 Wetterzeube
 kann/können in der Zeit vom 05.05.2014 bis 10.5.2014
 während der Dienststunden 1)

 Montag  8.00 Uhr - 15.00 Uhr
 Dienstag  8.00 Uhr - 18.00 Uhr
 Mittwoch  8.00 Uhr - 12.00 Uhr
 Donnerstag  8.00 Uhr - 15.00 Uhr
 Freitag  8.00 Uhr - 12.00 Uhr
 Samstag, den 10.05.2014  8.00 Uhr - 12.00 Uhr
  im Einwohnermeldeamt der Verbandsgemeinde Droyßiger-

Zeitzer Forst, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig und
 Mittwoch  9.00 Uhr — 12.00 Uhr 
 und  13.00 Uhr — 18.00 Uhr
 im Bürgerbüro Droßdorf, Schulweg 23 in 06712 Droßdorf
 eingesehen werden. Die Möglichkeit der Einsichtnahme endet 

am 10.5.2014.
 Bei Führung im automatisierten Verfahren ist die Einsichtnah-

me des Wählerverzeichnisses auch durch ein Datensichtgerät 
möglich. Das Datensichtgerät darf nur von einem Bediensteten 
der Gemeinde bedient werden. 2)

 Innerhalb der Frist zur Einsichtnahme, ist das Anfertigen von 
Auszügen aus dem Wählerverzeichnis durch Wahlberechtigte 
zulässig, soweit dies im Zusammenhang mit der Prüfung des 
Wahlrechts einzelner bestimmter Personen steht. Die Auszüge 
dürfen nur für diesen Zweck verwendet und unbeteiligten Drit-
ten nicht zugänglich gemacht werden.

  Auf Verlangen des Wahlberechtigten ist in dem Wählerverzeich-
nis während der Möglichkeit der Einsichtnahme das Geburts-
datum unkenntlich zu machen.

2.  Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses sind in-
nerhalb der möglichen Frist zur Einsichtnahme, spätestens bis 
10.5.2014 bis 12.00 Uhr bei der

 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Einwohner-
meldeamt, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig

  schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift zu stellen. So-
fern die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die 
Antragstellerin/der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen.

  Der Antrag nach § 15 Abs. 4 K\NO LSA (Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde) für die Kreis-
wahl (bei Wohnortwechsel innerhalb des Kreisgebietes) gilt in-
nerhalb der Antragsfrist als Berichtigungsantrag.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens bis zum 30.4.2014 eine Wahlbe-
nachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen 
und gegebenenfalls Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/
er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.

  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

4. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
4.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 

Person,
4.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person,
  a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses ver-
säumt hat; das gilt hinsichtlich der Kreiswahl auch, wenn sie 
den Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA (Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis der Zuzugsgemeinde) entschuldbar 
erst nach Ablauf der Antragsfrist vorlegt,

  b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist entstanden ist.

 Wahlscheine können bis zum 23.5.2014, 18.00 Uhr, schriftlich 
oder mündlich bei der 

 Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst Einwohner-
meldeamt, Zeitzer Str. 15, 06722 Droyßig 

 beantragt werden.
 Soweit die Gemeinde diese Möglichkeit eröffnet, kann der 

Antrag auch elektronisch übermittelt werden, wenn er doku-
mentierbar ist. Der Schriftform wird auch durch Telegramm, 
Fernschreiben oder Fernkopie Genüge getan. Fernmündliche 
Anträge sind nicht zulässig.

  Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 
Personen können aus den unter 4.2 angegebenen Gründen 
den Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr stellen. Gleiches 
gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen 
einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.

  Die beantragende Person muss den Grund für die Erteilung ei-
nes Wahlscheins glaubhaft machen.

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass sie/er dazu 
berechtigt ist.

  Finden gleichzeitig mehrere Wahlen statt (z.B. Gemeinde- und 
Kreiswahlen), gilt der Wahlscheinantrag für jede Wahl, für die 
die beantragende Person wahlberechtigt ist.

  Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine oder 
Stimmzettel werden nicht ersetzt.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen Wahl-
bereichs oder durch Briefwahl teilnehmen.

  Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler im verschlosse-
nen Wahlbriefumschlag

  1) ihren/seinen Wahlschein
  2) ihren/seinen Stimmzettel in dem Wahlumschlag
  so rechtzeitig an die/den auf dem Wahlbriefumschlag angege-

bene Wahlleiterin/Wahlleiter zu übersenden, dass der Wahlbrief 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

 Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der/des zuständi-
gen Wahlleiterin/Wahlleiters abgegeben werden.

  Nähere Hinweise darüber, wie die wählende Person die Brief-
wahl auszuüben hat, sind auf dem Wahlschein angegeben.

Droyßig, den 04.04.2014

gez. Hartung 
Verbandsgmeindebürgermeisterin

1)  Wenn andere Zeiten bestimmt sind, diese angeben.
2)  Nichtzutreffendes streichen.
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Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbin-
dungen

Für die Verbandsgemeinderatswahl am 25. Mai 2014 in/im Droy-
ßiger-Zeitzer Forst hat der Wahlausschuss folgende Wahlvor-
schläge zugelassen:
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 nach Anlage 9a
 (zu § 30 Abs. 5 Nr. 2a KWO LSA)

Erklärung

nach § 21 Abs. 12 des Kommunalwahlgesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt für Bewerber zur

Wahl des Verbandsgemeinderats
am 25.05.2014
in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
Ich
Familienname
Stefanowski
Vorname
Andreas
Geburtsdatum Geburtsort
19.06.1965  Zeitz
Beruf oder Stand
Angestellter
Anschrift (Hauptwohnung) - Straße, Hausnummer, Postleitzahl, 
Wohnort
Forststraße 22
06722 Wetterzeube OT Breitenbach
erkläre Folgendes:
Im Falle meiner Wahl in den Gemeinderat-/Stadtrat, Verbands-
gemeinderat oder Kreistag beabsichtige ich, die Unvereinbarkeit 
von Amt und Mandat nach § 40 Abs. 1 der Gemeindeordnung 
(für Gemeinderats-/Stadtratswahlen) oder § 29 Abs. 1 der Land-
kreisordnung (für  Kreistagswahlen) durch folgende Handlungs-
weisen zu beseitigen:
X Ich will auf das Mandat verzichten.

Ort und Datum
Breitenbach, 27.03.2014
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Amtlicher Teil

Gemeinde Droyßig
Zeitzer Str. 15
06722 Droyßig

Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbin-
dungen

Für die Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 in/im Droyßig hat 
der Wahlausschuss folgende Wahlvorschläge zugelassen:
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Amtlicher Teil

Gemeinde Gutenborn
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbin-
dungen

für die Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 in/im Gutenborn hat 
der Wahlausschuss folgende Wahlvorschläge zugelassen:
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Anlage 9a
(zu § 30 Abs. 5 Nr. 2a KWO LSA)

Erklärung

nach § 21 Abs. 12 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 1)

für Bewerber zur Gemeinderatswahl 2)

Im Fall meiner Wahl in den Gemeinderat beabsichtige ich, die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat nach § 40 Abs. 1 der Gemein-
deordnung (für Gemeinderatswahlen) oder § 29 Abs. 1 der Landkreisordnung (für Kreistagswahlen) durch folgende Handlungsweise 
zu beseitigen:

X Ich will auf das Mandat verzichten.

1) Diese Erklärung ist nach § 28 Abs. 7 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt zu veröffentlichen.
2)  Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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Amtlicher Teil

Gemeinde Kretzschau
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbin-
dungen

Für die Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 in/im Kretzschau 
hat der Wahlausschuss folgende Wahlvorschläge zugelassen:
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Amtlicher Teil

Gemeinde Schnaudertal
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbin-
dungen

für die Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 in/im Schnaudertal 
hat der Wahlausschuss folgende Wahlvorschläge zugelassen:
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Amtlicher Teil

Gemeinde Wetterzeube
Zeitzer Straße 15
06722 Droyßig

Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbin-
dungen

Für die Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 in/im Wetterzeube 
hat der Wahlausschuss folgende Wahlvorschläge zugelassen:
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Anlage 9a
(zu § 30 Abs. 5 Nr. 2a KWO LSA)

Erklärung

nach § 21 Abs. 12 des Kommunalwahlgesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt 1)

für Bewerber zur Gemeinderatswahl 2)

Im Fall meiner Wahl in den Gemeinderat beabsichtige ich, die 
Unvereinbarkeit von Amt und Mandat nach § 40 Abs. 1 der Ge-
meindeordnung (für Gemeinderatswahlen) oder § 29 Abs. 1 der 
Landkreisordnung (für Kreistagswahlen) durch folgende Hand-
lungsweise zu beseitigen:

X Ich will auf das Mandat verzichten.

1) Diese Erklärung ist nach § 28 Abs. 7 Satz 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt zu veröffentli-
chen.

2)  Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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